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3.   Besondere Bestimmungen für die Vergütung der Zeugenbeistände 
 
Für die Festsetzung der Vergütung ist in Fällen, in denen ein Zeugenbeistand bestellt und das Verfahren 
nicht gerichtlich anhängig wird, der UdG der beiordnenden Staatsanwaltschaft zuständig.


